
5036 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 
des Gesundheitsausschusses 

über den Besch 1 uß des Nat i ona 1 rates vom 22. Jun i 1995 betreffend ei n 
Bundesgesetz, mit dem das Krankenanstaltengesetz geändert wird 

Bund und Länder sind übereingekommen, die Vereinbarung gemäß Art. 
15a B-VG über die Krankenanstaltenfinanzierung, BGB1. Nr. 863/1992, die 
für die Jahre 1991 bis einschließlich 1994 abgeschlossen wurde, für das 
Jahr 1995 zu verlängern. Im Zuge dessen sind auch die entsprechenden Be
stimmungen des Krankenanstaltengesetzes, die ebenfalls auf ein Auslaufen 
der genannten Vereinbarung mit Ende 1994 abgestellt haben, um ein Jahr zu 
verlängern. 

Durch den vorl i egenden Besch 1 uß werden dem. Bund kei ne zusätz 1 i chen 
Kosten entstehen. 

Um eine sonst deutliche Erhöhung der Beiträge zur Krankenversiche
rung abzuwenden, damit eine zusätzliche finanzielle Belastung der sozia
l en Krankenvers i cherung ausgegl i chen werden könnte, wäre ei ne entspre
chende Änderung des Bundesrechts erforderlich gewesen. 

Der Gesundheitsausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 4. Juli 
1995 mit Stimmenmehrheit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 

Johann Kraml 
Berichterstatter 

23000.0060/5· L2. 3/95 

Wien, 1995 07 04 

Dr. Paul Tremmel 
Vorsitzender 
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